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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2017/12/0022 E 19. Februar 2018 RS 7

Stammrechtssatz

Betriebsvereinbarungen vermögen bei Kollision mit zweiseitig oder absolut zwingenden Gesetzesbestimmungen

niemals, bei einseitig zwingendem Gesetz nur bei Günstigkeit durchzudringen. Die Bestimmungen der §§ 48  BDG

1979 könnten daher durch Betriebsvereinbarung nicht mit Wirksamkeit für das ö entlich-rechtliche Dienstverhältnis

modifiziert werden.
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